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Editorial

Unser Titelbild

Der nächste Winter 
kommt bestimmt…

Foto: DB AG/Uwe Miethe

Liebe Leserinnen und Leser,
auch wenn die derzeitigen Temperaturen Gedanken an Winter nicht aufkom-
men lassen, kann davon ausgegangen werden, dass der Winter nicht ausfällt. 
Im ersten Artikel in dieser Ausgabe der BahnPraxis E steht deshalb der Win-
terdienst mit den notwendigen Vorbereitungen im Mittelpunkt.

Thema des zweiten Artikels ist die neue Betriebssicherheitsverordnung, 
die seit dem 1. Juni 2015 in Kraft ist. Sie regelt Anforderungen an die Sicher-
heit und den Gesundheitsschutz von Beschäftigten bei der Verwendung von 
Arbeitsmitteln sowie an den Schutz anderer Personen (Dritter) im Gefahren-
bereich überwachungsbedürftiger Anlagen.

Die seit 2002 im Wesentlichen unveränderte Betriebssicherheitsverordnung 
wurde neu gefasst und trägt den geänderten Langtitel „Verordnung über 
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung von Arbeitsmitteln“. 
Der Kurztitel „Betriebssicherheitsverordnung – BetrSichV“ wurde beibehal-
ten. Mit der Neufassung der Betriebssicherheitsverordnung sind ebenfalls 
Änderungen der Gefahrstoffverordnung verbunden. Deshalb erfolgte die 
Verkündigung der neuen Betriebssicherheitsverordnung in Verbindung mit 
Änderungen der Gefahrstoffverordnung durch eine Artikelverordnung, die 
den Titel „Verordnung zur Neuregelung der Anforderungen an den Arbeits-
schutz bei der Verwendung von Arbeitsmitteln und Gefahrstoffen“ trägt.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen

Ihr BahnPraxis E-Redaktionsteam
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BahnPraxis Aktuell

Wintervorbereitung

Winterdienst der DB Netz AG

Steven Terrell, Leiter Fahrwegpflege und Sanierung, und Markus Schubert, Referent Fahrwegpflege, 
beide DB Netz AG, Frankfurt am Main

Zur Aufrechterhaltung der Verfügbarkeit des Fahrweges der DB Netz AG auch bei winterlichen 
Witterungsbedingungen bedarf es einer Vielzahl vorbereitender Maßnahmen. Maßgebliche 
Erfolgsfaktoren sind der koordinierte Einsatz von Räum- und Sicherungskräften, der bedarfsorientierte 
Einsatz leichter und schwerer Schneeräumtechnik sowie die funktionsfähige technische Ausrüstung an 
der Infrastruktur.
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Bespannung eines Schneepflugs

Darstellung der 
Planungskriterien zur 
Einhaltung der 
Qualitätsziele 
Räumen und Sichern

Qualitätsziele Räumen und Sichern für die GE Produktion DB Netz AG
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Aufstellung Sammelstellen (Schematisch)

Strecke A

Strecke B

Strecke C

Sammelstelle

4-5 Stunden
• 	 Sicherstellung 2-Schichtbetrieb während 

3 Tagen für Schneeräumarbeiten 

• 	 Räumung aller erforderlichen Weichen 
nach Einsatzstufen binnen 4-5 Stunden 

• 	 Auf Bahnhöfen mit mehr als 30 Weichen 
Sicherstellung des Räumbeginns 

	 nach 15 Minuten

Die Verantwortlichkeiten für den Planungs- 
und Durchführungsprozess der Wintermaß-
nahmen sind bei der DB Netz AG eindeu-
tig geregelt. Der Betrieb ist verantwortlich 
für die Betriebsqualität und definiert unter 
Berücksichtigung der Winterbedingungen 
und Einsatzstufen die betriebsnotwendi-
gen Anlagen. Die Instandhaltung verant-
wortet die Sicherheit und Verfügbarkeit des 
Fahrweges. Diese beinhaltet die Bedarfser-
mittlung von Räum- und Sicherungskräften, 
den Abruf und die Koordinierung gemäß der 
zuständigen Anlagenverantwortung sowie 
die technische Einsatzfähigkeit der Schnee-
räumtechnik und Funktionsfähigkeit der 
technischen Anlagen.

Winter planen

Die Winterplanung setzt sich im Wesent-
lichen aus drei Planungssäulen zusammen. 
Die Planung aller vorbereitenden Maßnah-
men für den bedarfsgerechten Einsatz- 
abruf an Räum- und Sicherungskräften, die 
Herstellung der Einsatzverfügbarkeit der 
Schneeräumtechnik und die erforderliche 
Funktionsfähigkeit der technischen Anla-
genausrüstung.

Winterdienst planen

Die regionale und örtliche Winterplanung 
erfolgt durch den Ansprechpartner Winter 
Planung (AWi-P) und Durchführung (AWi-D). 
Verantwortlich für die Planung des Winter-
dienstes gemäß Ril. 446.0101 „Wintermaß-
nahmen vorbereiten“ ist der AWi-P im Regi-
onalbereich des Fern und Ballungsnetzes 
oder des Regionalnetzes. Er koordiniert alle 
Maßnahmen zur Wintervorbereitung. Der 
AWi-P plant in Abstimmung mit den der Pro-

duktionsdurchführung zugeordneten AWi-D 
die Durchführung der wintervorbereitenden 
Maßnahmen und überwacht die Einhaltung 
der Termin- und Checklisten der Planungs-
phase. Weiterhin führt er die Abstimmun-
gen mit den Betriebszentralen durch. Im 
Rahmen der Planung erarbeitet der AWi-P 
die Rahmenwintermappe und koordiniert 
die Aktualisierung der Leistungsübersicht 
Winterdienst (LÜW). Bei der Planung der 
Schneeräumtechnik wirkt der AWi-P bei der 
Bindung des erforderlichen Personals mit 
und informiert die Bedarfsträger.

Der AWi-D in der Produktionsdurchfüh-
rung des Fern und Ballungsnetzes bzw. 
des Regionalnetzes fungiert für den AWi-P  
als örtlicher Ansprechpartner. Der AWi-D 
koordiniert alle Vorbereitungsmaßnahmen 
in seinem örtlichen Zuständigkeitsbereich 
und erarbeitet die für die Planung grund-
legenden Dokumente wie die Räum- und 
Meldepläne, die örtliche Wintermappe und 
die Leistungsübersicht Winter (LüW).

Der Räumplan ist die Grundlage für die Pla-
nung und zusammen mit dem Sicherungs-
plan auch für die Durchführung der Räum- 

arbeiten an Weichen und Gleissperren auf 
Betriebsstellen einer Strecke. Er enthält 
alle Angaben über die zu räumenden Be-
triebsstellen, Weichen und Gleise (Räu-
manforderung) und benennt die für die 
Räumdurchführung verantwortlichen Or-
ganisationseinheiten oder Firmen nach 
Einsatzstufe (ES).

Die Einsatzstufen beschreiben unter-
schiedliche Witterungszustände, bei denen  
ein nach Verfügbarkeitskriterien abgestuf-
tes Betriebsprogramm ermöglicht werden 
soll. Die Unterscheidung nach den Einsatz-
stufen stellt den konzentrierten Einsatz der 
zur Verfügung stehenden Räum- und Si-
cherungskräfte sicher. Die Einsatzstufen 
werden im Räumplan für die einzelnen 
Anlagenteile definiert. Damit eine hohe 
Betriebsqualität gewährleistet werden 
kann, wird bei schwierigen Witterungs-
bedingungen die Verfügbarkeit einzelner 
Anlagenteile, unter Berücksichtigung der 
betrieblichen Notwendigkeit, angepasst.

Aus den Anforderungen der regionalen 
Räumpläne werden mit Hilfe der Leistungs-
übersicht Winter die Bedarfe an Räum- 
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Darstellung der betriebsnotwendigen Anlagen in Abhängigkeit der ausgerufenen Einsatzstufe
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Schneeräumbereiche 
in Weichen am Beispiel 
einer einfachen Weiche 
rechts mit einem Ver-
schlussfach

und Sicherungskräften auf die örtlichen 
Einsatz-/Sammelstellen geplant. Die Pla-
nung erfolgt unter Berücksichtigung von 
Planungskriterien, den so genannten K&Q- 
(Kunde und Qualität) Kriterien.

Die Leistungsübersicht Winter ist die Dar-
stellung des benötigten Personals für 
Räum- und Sicherungsleistungen an den 
Sammel- und Einsatzstellen. In der Leis-
tungsübersicht werden die Bedarfe an 
Räum-, Sicherungskräften und Selbstsi-
cherern separat aufgeführt. 

Die Anzahl des benötigten Räumperso-
nals wird auf Grundlage der Räumanfor-
derungen aus dem Räumplan für die be-
troffenen Gleise, Weichen, Bahnübergänge 
und sonstigen Anlagen aufgestellt. Das Er-

gebnis der Planung ist eine Übersicht der 
benötigten Bedarfe an Räum- und Siche-
rungskräften zur Leistungsabdeckung. Im 
Anschluss wird die Leistungsübersicht 
Winter dem Konzerneinkauf übergeben. 
Sie dient als Grundlage für Ausschreibun-
gen, um das benötigte Personal am Markt 
zu binden. Nach erfolgter Leistungsabde-
ckung werden die Räum- und Sicherungsfir-
men an den zu räumenden Einsatzstellen 
bis zum 31. Oktober durch den Bedarfsträ-
ger örtlich eingewiesen. Zum Abschluss der 
Wintervorbereitung erfolgt an ausgewähl-
ten Standorten eine Winterübung.

Die technischen Anlagen werden durch die 
Instandhaltung auf den Winter vorberei-
tet. Insbesondere werden die Weichen und 
Schrankenantriebe geschmiert, Weichen-

verschlüsse und Zungenprüfer auf Winter-
temperaturen eingestellt, Verschlussfächer 
gesäubert und Verschlussfachabdeckun-
gen geprüft. Weiterhin sind alle Weichen- 
und Verschlussfachheizungen, Elektranten 
betriebsbereit vorzuhalten. 

Schneeräumtechnik planen

Für den Einsatz der leichten SRT werden die 
hydraulikbetrieben Anbauaggregate wie 
Schneefräse oder -besen, zur schnellen In-
betriebnahme, am Fahrzeugstandort gela-
gert. Das PowerPack zum Betreiben der An-
bauaggregate ist gem. Ril 446 vom 01.11 bis 
zum 31.03 auf der Ladefläche des Bamo-
wag montiert und angeschlossen. Für den 
Winter 2015/2016 sind 45 schwere Schnee-
räumfahrzeuge an 32 Standorten geplant. 
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Selbstfahrende Schneeschleuder BR 716

Die schwere Schneeräumtechnik besteht 
aus 32 Pflügen und 13 Schleudern. Für 
die Bespannung der Schneeräumtechnik 
werden Dieselloks eingesetzt. Zusätzlich 
stehen in der Instandhaltung der Produk-
tionsdurchführungen weitere 19 Bahnmo-
torwagen (leichte Schneeräumtechnik) zur 
Verfügung. Es handelt sich hierbei in erster 
Linie um Instandhaltungsfahrzeuge. Der 
Einsatz wird im Winter durch die zustän-
digen Produktionsdurchführungen der DB 
Netz AG gesteuert. Im Rahmen der Planung 
für die leichten und schweren Schneeräum-
fahrzeuge steht deren Einsatzbereitschaft 
im besonderen Fokus.

Halter der Schneeräumfahrzeuge (SRF) ist 
die DB Netz AG, Zentrale, Maschinenpool. 
Betreiber der SRF ist die DB Netz AG, Zen-
trale, Technik- und Anlagenmanagement 
(TAM) Fahrbahn.

Für jedes Fahrzeug veranlasst der Fahrzeug-
betreiber die Bestellung eines Fahrzeugbe-
auftragten am Standort. Dieser fungiert als 
örtlicher Ansprechpartner für den Betreiber, 
Halter, Instandhalter und informiert diese 
nach Bedarf. 

Für den Fahrzeughalter übernimmt der 
Fahrzeugbeauftragte die Kontrolle und 
Bestätigung der Fristarbeiten, führt die 
Fahrzeugunterlagen und informiert den 
Fahrzeughalter und -betreiber bei Störun-
gen. Der Fahrzeughalter koordiniert in en-
ger Abstimmung mit dem Fahrzeugbetrei-
ber, dem Fahrzeugbeauftragten und dem 
zuständigen Instandhaltungswerk die  

Instandhaltung der Schneeräumfahrzeu-
ge. Der Fahrzeugbeauftragte veranlasst in 
Abstimmung mit dem Fahrzeugbetreiber 
die Überführung in das Instandhaltungs-
werk. Dort werden die Fahrzeuge jährlich 
gefristet und alle acht Jahre revisioniert. 
Die Fristuntersuchung erfolgt durch das 
zuständige Werk vor Ort, die Revision er-
folgt im Instandhaltungswerk. Die Fristen- 
und Revisionsplanung wird so geplant und 
durchgeführt, dass keine planmäßigen Ar-
beiten zwischen dem 1. November und dem 
31. März notwendig sind. Die technische 
Verfügbarkeit und Bespannungsregelung 
stellt das zentrale Technik- und Anlagen-
management (TAM) Fahrbahn der DB Netz 
AG bis zum 31. Oktober sicher.

Für die Einsatzbereitschaft der Schnee-
räumtechnik ist die vertragliche Bindung 
von Bespannung und Personal erforderlich. 
Die Bespannung beinhaltet die Lok und den 
Triebfahrzeugführer. Das Personal beinhal-
tet den Fahrtleiter, den Mitarbeiter an der 
Spitze und den Bediener. Weiterhin werden 
die Aus- und Fortbildungen der Persona-
le zentral geplant und in Abstimmung mit 
der DB Training durchgeführt. Diese Pla-
nungsergebnisse werden abschließend in 
der Leistungsübersicht Winter SRF (LüSRF) 
dokumentiert. 

Die Standortstrategie der Schneeräum-
fahrzeuge wird von dem zentralen Tech-
nik- und Anlagenmanagement zusammen 
mit den regionalen Ansprechpartnern bis 
zum 30. April jährlich geprüft und bei Be-
darf neu festgelegt.

Für den Einsatz der leichten Schneeräum-
technik (SRT) werden die hydraulikbetrie-
benen Anbauaggregate wie Schneefräse 
oder -besen vom 1. November bis 31. März 
auf den Ladenflächen des Bamowag be-
reitgestellt.

Der Einsatz der Schneeräumtechnik ge-
schieht im Rahmen der Sicherheit und 
der Verfügbarkeit des Fahrweges auf Ver-
anlassung der Anlagenverantwortlichen 
Stelle, durch den in der örtlichen Winter-
mappe festgelegten Verantwortlichen in 
Abstimmung mit dem Netzkoordinator der 
Betriebszentrale. Schneeräumfahrzeuge 
kommen in der Regel bei Schneehöhen 
größer 40 Zentimeter, Schneeverwehun-
gen und überdurchschnittlich starken 
Schneefällen, insbesondere auf Strecken 
mit langen Betriebspausen zum Einsatz. 
Weiterhin werden die Schneeräumfahrzeu-
ge präventiv, bei Schneehöhen kleiner 40 
Zentimeter, zur Vermeidung von Betriebs-
störungen, eingesetzt.

Winter durchführen

Die Winterdurchführung beinhaltet, analog 
der Planung, die drei Säulen Winterdienst 
und Schneeräumfahrten durchführen so-
wie die Sicherstellung der Funktionsfähig-
keit der technischen Anlagenausrüstung 
im Winter:

• 	 Winterdienst durchführen,
• 	 Sicherstellung der Funktionsfähigkeit 

der technischen Anlagenausrüstung, 
• 	 Schneeräumfahrt durchführen.



BahnPraxis E 2 | 2015 	 7

BahnPraxis Aktuell

Q
ue

lle
: D

B 
N

et
z 

AG

Bamowag mit 
Schneefrästechnik

Winterdienst durchführen

Die Durchführung von Maßnahmen zur Auf-
rechterhaltung bzw. Wiederherstellung des 
Bahnbetriebs unter Winterbedingungen ist 
in der Ril. 446.0102 geregelt. Die Durch-
führung des Winterdienstes obliegt der 
regionalen Verantwortung und Steuerung.

Auch unter Winterbedingungen sind der 
Fahrweg und die für den Bahnbetrieb not-
wendigen Anlagen anhand festgelegter 
strategischer Verfügbarkeitskriterien zur 
Qualitätssicherung durch die Anlagenver-
antwortlichen funktionsfähig zu halten. Die 
strategischen Verfügbarkeitskriterien fin-
den sich in den Einsatzstufen wieder. Sie be-
schreiben unterschiedliche Witterungszu-
stände, bei denen verfügbarkeitsabhängige 
Betriebsprogramme ermöglicht werden.

Die Einsatzstufen ermöglichen einen be-
darfsorientierten und konzentrierten Ein-
satz der zur Verfügung stehenden Räum- 
und Sicherungskräfte. 

Die Einsatzstufen werden grundsätzlich 
zwischen dem Betrieb und dem Anlagen-
verantwortlichen abgestimmt und können 
entsprechend den Wetterprognosen ange-
passt werden. Die Wetterentwicklung wird 
anhand der zugänglichen Informationen 
(z.B. Rundfunk, Fernsehen, Wetterdienste, 
Internet) seitens der EVU und der eigenen 
Beobachtungen verfolgt. Bei Ankündigung 
und Auslösung einer Einsatzstufe sind die 
vorbereiteten Maßnahmen gemäß der ört-
lichen Wintermappe umzusetzen.

Die Betriebszentrale nimmt die Meldungen 
über die Auslösung und Aufhebung der Ein-
satzstufe 2 entgegen. Bei Antrag auf Auslö-
sung der Einsatzstufe 3 prüft die BZ die be-
trieblichen Auswirkungen und entscheidet 
über die Einführung. Sie setzt in Absprache 
mit dem Leiter der Produktionsdurchfüh-
rung bzw. dem Leiter des Regionalnetzes 
schwerpunktmäßig Räumprioritäten fest 
und informiert die Netzleitzentrale sowie 
andere Leitstellen (z.B. Leitstellen EVU) 
über die Netzleitzentrale über die getrof-
fenen Maßnahmen. Der Abruf der Räum- 
und Sicherungskräfte erfolgt nach Wetter-
prognosen. Ist der Einsatz von Räum- und 
Sicherungskräften erforderlich, wird der 
nachfolgende Ablaufprozess durchlaufen.

Die regional spezifische Durchführung des 
Winterdienstes ist in der örtlichen Rahmen-
wintermappe geregelt. An dem Abruf von 

Räum- und Sicherungskräften sind in der 
Regel zwei Stellen beteiligt. Bedarfsträger 
ist der Betrieb oder die Instandhaltung, die 
mit Schneefall rechnen oder eine Störung 
festgestellt haben. Die Durchführung der 
Räum- und Sicherungsleistung erfolgt 
über vertraglich gebundenen Personale. 
Das sind in der Regel DB Fahrwegdienste 
GmbH, Dritte oder Personal der DB Netz AG.

Die technischen Anlagen werden in der 
Winterdurchführung durch die Instand-
haltung verantwortet. Die Weichenhei-
zungen sind während der Winterperiode 
regelmäßig auf Funktionsfähigkeit zu über-
prüfen. Die Art sowie der Verantwortliche 
zur Durchführung der Überprüfung sind 
ebenfalls in der örtlichen Wintermappe 
festzulegen.

Schneeräumfahrt durchführen

Der Einsatz der leichten Schneeräumtech-
nik erfolgt bei Witterungsbedingungen, bei 
denen Instandhaltungsarbeiten zwangs-
weise nicht mehr möglich sind. Bei Neu-
schnee kommt vorzugsweise der Schnee-
besen und bei starken Schneefällen die 
Schneefrässchleuder zum Einsatz. Die 
Disposition erfolgt durch den Fahrbahnbe-
reich des jeweiligen Standorts, an dem der 
Bamowag samt Anbauteile stationiert ist.

Der Einsatz der schweren Schneeräumtech-
nik erfolgt präventiv, aufgrund von großen 
Schneemengen oder Schneehöhen, bei 
Störereignissen oder aufgrund von Wet-
terprognosen. Bei Eintritt der Ereignisse 
werden die Bespannung und das Personal 
(Fahrtleiter, Mitarbeiter an der Spitze, Be-
diener) durch den Bedarfsträger mit ent-

sprechender Vorlaufzeit abgerufen. Alle 
hierzu erforderlichen Informationen kön-
nen der Leistungsübersicht Schneeräum-
fahrzeuge (LüSRF) entnommen werden. An-
schließend wird das Schneeräumfahrzeug 
zeitnah aufgerüstet, der Fahrplan erstellt 
und die Räumfahrt auf der zu beräumen-
den Strecke durchgeführt. Nach erfolgreich 
durchgeführter Schneeräumfahrt erfolgt 
die Rückführung der SRT an den Standort.

Abschließend wird die Durchführung der 
Räumfahrt durch den Fahrtleiter in einem 
gesonderten Fahrtleiterbericht „Bericht 
des Fahrtleiters zum Schneeräumeinsatz“ 
dokumentiert und der Betriebszentrale und 
dem Betreiber übergeben.

Fazit

Damit im Winter eine hohe Fahrwegverfüg-
barkeit und ein nahezu reibungslosen Be-
triebsablauf gewährleistet werden kann, 
sind gut aufeinander abgestimmte Ablauf-
prozesse in der Planung und Durchführung 
von Wintermaßnahmen notwendig. 

Hierbei arbeiten die Instandhaltung und 
der Betrieb Hand in Hand. Die Instand-
haltung sorgt in dem Zusammenhang für 
eine funktionsfähige Infrastruktur sowie 
die Einsatzbereitschaft der leichten und 
schweren Schneeräumtechnik. Der Be-
trieb koordiniert den sicheren verfügbar-
keitsorientierten Bahnbetrieb. Durch die 
umfassende, nahezu ganzjährige Planung 
und Kommunikation der Beteiligten ist si-
chergestellt, dass die Wintermaßnahmen 
sorgfältig und fristgerecht vorbereitet sind 
und bei einem Winterereignis ihre Wirk-
samkeit entfalten.
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Arbeitsmittel und deren Prüfung

Neue Betriebssicherheitsverordnung 2015

Dipl.-Ing. (FH) Rainer Liebermann, Technischer Aufsichtsdienst der Unfallversicherung Bund und Bahn, Essen

Seit dem 1. Juni 2015 ist die neue Betriebssicherheitsverordnung mit dem Titel „Verordnung über Sicherheit 
und Gesundheitsschutz bei der Verwendung von Arbeitsmitteln (Betriebssicherheitsverordnung – 
BetrSichV)“ in Kraft. Was soll mit dieser neuen Verordnung erreicht werden, welche Ziele bzw. welche 
Bedeutung und Auswirkung hat die neue Verordnung? Die wichtigsten Punkte der neuen Verordnung 
gegenüber der bisherigen BetrSichV, insbesondere was die Anforderungen und Prüfung von Arbeitsmitteln 
betrifft, werden in diesem Artikel kurz vorgestellt.

Ausgabe eines geprüften und gekennzeichneten Arbeitsmittels
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Abbildung 1: Handschleifmaschine im Einsatz

Ziele

Mit der Neufassung der Betriebssicher-
heitsverordnung soll eine Verbesserung 
des Arbeitsschutzes bei der Verwendung 
von Arbeitsmitteln durch Beschäftigte 
sowie des Schutzes Dritter beim Betrieb 
überwachungsbedürftiger Anlagen erreicht 
werden. Die neue Verordnung soll insbe-
sondere Unfallschwerpunkten, wie zum 
Beispiel bei Instandhaltung, Betriebsstö-
rungen, Manipulationen und besonderen 
Betriebszuständen Rechnung tragen. Auch 
werden erstmals besondere Vorgaben zur 
alters- und alternsgerechten Gestaltung 
sowie der ergonomischen und psychi-
schen Belastung bei der Verwendung von 
Arbeitsmitteln in dieser Verordnung ent-
halten sein. Als wichtigstes Element im Ar-
beitsschutz werden jetzt die Prüfungen von 
Arbeitsmitteln deutlich aufgewertet. 

Aufbau und Gliederung 

Abschnitt 1
Anwendungsbereich und Begriffsbestim-
mungen

Abschnitt 2
Gefährdungsbeurteilung und Schutzmaß-
nahmen

Abschnitt 3
Zusätzliche Vorschrif ten für über wa-
chungsbedürftige Anlagen

Abschnitt 4
Vollzugsregelungen und Ausschuss für Be-
triebssicherheit

Abschnitt 5
Ordnungswidrigkeiten und Straftaten, 
Schlussvorschriften

Anhang 1
Besondere Vorschriften für bestimmte Ar-
beitsmittel

Anhang 2
Prüfvorschriften für überwachungsbedürf-
tige Anlagen

Anhang 3
Prüfvorschriften für bestimmte Arbeitsmittel

Verantwortung

Die neue Betriebssicherheitsverordnung 
richtet sich, wie auch die vorangegange-
ne, an den Arbeitgeber. Er ist weiterhin 

grundsätzlich in der Verantwortung und 
verpflichtet, die notwendigen Maßnahmen 
zum Arbeits- und Gesundheitsschutz bei 
der Bereitstellung und der Verwendung von 
Arbeitsmitteln und überwachungsbedürf-
tigen Anlagen, das sind Arbeitsmittel von 
denen besondere Gefährdungen ausge-
hen wie Aufzüge, Anlagen in explosions-
gefährdeten Bereichen und Druckanlagen, 
zu gewährleisten. Dem Arbeitgeber steht 
der Betreiber gleich, der, ohne Arbeitgeber 
zu sein, eine überwachungsbedürftige An-
lage zu gewerblichen oder wirtschaftlichen 
Zwecken verwendet.

Arbeitsmittel

Zu den Arbeitsmitteln zählen Werkzeuge, 
Geräte, Maschinen oder Anlagen, die für 
die Arbeit verwendet werden, sowie über-
wachungsbedürftige Anlagen (§ 2 Abs. 1 
BetrSichV). Arbeitsmittel sind auch einfa-
che Werkzeuge wie Hammer oder Stemm-
eisen. Ebenso kraftbetriebene Arbeitsmit-
tel wie Schleifmaschinen (Abbildungen 1 
und 2), Bohrmaschinen, Schlagschrauber 
und Motorsägen und auch größere Maschi-
nen wie Fräs- und Drehmaschinen, Pressen 
zum Beispiel Schmiede- oder Tiefziehpres-
sen bis hin zu verketteten Anlagen. Der Ar-
beitgeber darf Arbeitsmittel, für die nach  
§ 14 und nach Abschnitt 3 der neuen Verord-
nung Prüfungen vorgeschrieben sind nur 
verwenden, wenn diese Prüfungen durch-
geführt und auch dokumentiert wurden  
(§ 4 Abs. 4 BetrSichV). 

Des Weiteren müssen die Arbeitsmittel  
sicher sein, das heißt, sie müssen

• �für die Art der auszuführenden Arbeit 
geeignet sein,

• �den gegebenen Einsatzbedingungen und 
den vorhersehbaren Beanspruchungen 
angepasst sein und

• �über die erforderlichen sicherheits- 
relevanten Ausrüstungen (zum Beispiel 
Schutzeinrichtungen) verfügen.

Gefährdungsbeurteilung, Grund-
pflichten des Arbeitgebers

Die Gefährdungsbeurteilung (§ 3 Betr-
SichV) wird in der Neufassung der Be-
triebssicherheitsverordnung deutlich stär-
ker herausgestellt. Der Arbeitgeber hat vor 
der Verwendung von Arbeitsmitteln eine 
Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. 
Keine Anlage und kein Arbeitsmittel darf 
ohne die Erstellung einer Gefährdungs-
beurteilung verwendet werden. Die Ver-
wendung von Arbeitsmitteln umfasst jeg-
liche Tätigkeit mit diesen. Hierzu gehören 
insbesondere das Montieren, Bedienen, 
Einstellen, Reinigen, Prüfen, Umbauen, Er-
proben, Demontieren, Transportieren oder 
Überwachen. 

Ergonomische Zusammenhänge, alters- und 
alternsgerechte Gestaltung der Arbeitsmit-
tel (Abbildungen 3 und 4) sowie psychische 
Belastungen müssen jetzt bei der Verwen-
dung von Arbeitsmitteln berücksichtigt wer-
den. Der Arbeitgeber hat die zu ermitteln-
den Schutzmaßnahmen nach dem Stand der 
Technik zu treffen und festzustellen, dass 
die Verwendung der Arbeitsmittel nach dem 
Stand der Technik sicher ist (§ 4 BetrSichV). 
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Abbildung 3: 
Hebelwerk im 
mechanischen 
Stellwerk 

Abbildung 2: 
Bandschleif-
maschine

Abbildung 4, unten: 
Beispiel 
Transportieren 
von Batterien
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Bei den zu ermittelnden Schutzmaßnahmen 
ist nach der Maßnahmenhierarchie vorzuge-
hen. Technische Schutzmaßnahmen haben 
Vorrang vor organisatorischen und diese 
vor persönlichen Schutzmaßnahmen (TOP-
Maßnahmenhierarchie). Die allgemein für 
alle Arbeitsmittel geltenden Anforderun-
gen sind in den §§ 8, 9 im Abschnitt 2, im 
allgemeinen Teil der neuen Verordnung als 
Schutzziele formuliert. Der Arbeitgeber hat 
die Wirksamkeit der getroffenen Schutz-
maßnahmen, sofern nicht entsprechende 
Prüfungen nach den §§ 14, 15 durchgeführt 
wurden, vor der erstmaligen Verwendung 
der Arbeitsmittel zu überprüfen und muss 
ggf. Nachrüstmaßnahmen treffen.

Prüfung von Arbeitsmitteln

Die allgemeinen Prüfvorschriften für Ar-
beitsmittel haben sich gegenüber der al-
ten Betriebssicherheitsverordnung von 
2002 nicht verändert, jedoch wurde der 
Zweck der Prüfung klarer dargestellt. Ne-
ben der Ermittlung von Art, Umfang und 
Fristen von wiederkehrenden Prüfungen, 
in Form einer Gefährdungsbeurteilung 
durch den Arbeitgeber, unterscheidet die 
neue Betriebssicherheitsverordnung meh-
rere Arten von Prüfungen. 

Darin sind Arbeitsmittel,

• �deren Sicherheit von den Montagebedin-
gungen abhängt vor der erstmaligen Ver-
wendung zu prüfen. Die Prüfung muss vor 
jeder Inbetriebnahme nach einer Monta-
ge stattfinden;

• �die Schäden verursachenden Einflüs-
sen ausgesetzt sind, wie zum Beispiel 
UV-Licht, Korrosion, Witterung oder Ver-
schleiß, wiederkehrend zu prüfen;

• �die von Änderungen oder außergewöhnli-
chen Ereignissen betroffen sind, wie zum 
Beispiel Unfälle oder auch längere Zeit 
der Nichtverwendung, die schädigende 
Auswirkungen auf ihre Sicherheit haben 
können, unverzüglich einer außerordent-
lichen Prüfung zu unterziehen;

• �nach Anhang 3 der neuen Verordnung 
(Krane, Flüssiggasanlagen und maschi-
nentechnische Arbeitsmittel der Ver-
anstaltungstechnik) auf ihren sicheren 
Zustand und auf ihre sichere Funktion 
umfassend zu prüfen.

Ein Vergleich Prüfung von Arbeitsmitteln 
nach neuer (2015) und alter (2002) Betriebs-
sicherheitsverordnung zeigt Tabelle 1.
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Abbildung 5: 
Prüfplakette Fo
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Tabelle 1: Prüfung von Arbeitsmitteln
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§ 14 BetrSichV (neu)  
vor der erstmaligen Verwendung

§ 10 BetrSichV (alt)  
vor der ersten Inbetriebnahme

• �nach Montage,

• �Kontrolle der Montage und sichere Funktion,

• �rechtzeitige Feststellung von Schäden,

• �Wirksamkeitskontrolle der getroffenen Maßnahmen,

• �keine Prüfung von Prüfinhalten nach Konformitäts- 

bewertungs-verfahren und deren Dokumentation,

• �wiederkehrend bei Schäden verursachenden Einflüssen  

(Fristen der Prüfung nach § 3 Abs. 6). Neue Prüffrist, wenn  

eine Anlage nicht bis zu der nach § 3 Abs. 6 ermittelten  

nächsten Prüfung sicher betrieben werden kann,

• �außerordentliche Prüfung bei Änderungen oder nach außerge-

wöhnlichen Ereignissen mit schädigenden Auswirkungen,

• �die im Anhang 3 genannten Arbeitsmittel 

− vor erstmaliger Inbetriebnahme, 

− vor Wiederinbetriebnahme nach prüfpflichtigen Änderungen, 

− �wiederkehrend nach Maßgabe der im Anhang 3 genannten  

Vorgaben.

• �nach Montage,

• �nach Schäden verursachenden 

Einflüssen,

• �außerordentliche Überprüfung 

nach außergewöhnlichen  

Ereignissen mit schädigenden  

Auswirkungen,

• �nach Änderungs- oder  

Instandsetzungsarbeiten,

• �die Prüfungen müssen auch  

den Ergebnissen der  

Gefährdungsbeurteilung  

nach § 3 genügen.

Die Kennzeichnung der nächsten Prüfung 
erfolgt in Form einer Plakette (Abbildung 5).

Wer prüfen darf

Einfache Sichtprüfungen 
durch fachkundiges Personal
Nach § 2 Abs. 5 BetrSichV ist fachkundig, 
wer zur Ausübung einer in der Verordnung 
bestimmten Aufgabe über die erforderli-
chen Fachkenntnisse verfügt. Die Anfor-
derungen an die Fachkunde sind abhän-
gig von der jeweiligen Art der Aufgabe. Die 
Fachkenntnisse sind durch Teilnahme an 
Schulungen auf aktuellem Stand zu halten.

Wiederkehrende Prüfungen durch 
eine befähigte Person

Die zur Prüfung befähigte Person ist nach 
§ 2 Abs. 6 BetrSichV eine Person, die durch 
ihre Berufsausbildung und ihre zeitnahe 
berufliche Tätigkeit über die erforderlichen 
Kenntnisse zur Prüfung von Arbeitsmitteln 
verfügt.

Prüfungen durch zugelassene 
Überwachungsstellen (ZÜS)

Nach Anhang 2 Abschnitt 1 Punkt 1 der 
BetrSichV sind zugelassene Über wa-
chungsstellen nach § 37 Abs. 1 und 2 des 
Produktsicherheitsgesetzes. Sie müssen 
die im Anhang 2 Abschnitt 1 der BetrSichV 
aufgeführten Voraussetzungen erfüllen.

Beispiele

Einfache Sichtprüfung 
durch fachkundiges Personal

Vor jeder Benutzung zum Beispiel eines 
Hammers ist eine Sichtprüfung vorzuneh-
men. Der Benutzer muss unterwiesen sein, 
es dürfen nur geprüfte Arbeitsmittel ein-
gesetzt werden. Eine Dokumentation zum 
Beispiel durch Benutzer/Instandhalter ist 
nicht zwingend.

Wiederkehrende Prüfungen 
durch eine befähigte Person

Die Prüfung von elektrischen Anlagen 
und Betriebsmitteln ist durch eine be-
fähigte Person durchzuführen. Die befä-
higte Person überprüft den Zustand des 
Arbeitsmittels und ist verantwortlich für 
die sichere Durchführung der Prüfung.  
Arbeitsmittel wie Fräsmaschinen, Dreh-
maschinen aber auch zum Beispiel Bohr-

maschinen (Abbildung 6) oder Freischnei-
der (Abbildung 7) sind im Betriebsalltag 
unterschiedlichen Belastungen und schä-
digenden Einflüssen ausgesetzt, die für 
die Ermittlung von Art, Umfang und Prüf-
frist entscheidend sind. Aufgrund der 
Gefährdungsbeurteilung können sich in 
der Praxis unterschiedliche Prüffristen er-
geben. Das Arbeitsmittel, welches einer 
höheren Belastung und Einsatzzeit aus-
gesetzt ist, wird sicherlich einer kürzeren 
Prüffrist unterliegen als ein Arbeitsmittel, 
bei dem die Belastung und Einsatzzeit um 
ein vielfaches geringer ist. 

Prüfungen durch zugelassene 
Überwachungsstellen (ZÜS)

Überwachungsbedürftige Anlagen, wie 
Aufzugsanlagen, Anlagen in explosions-
gefährdeten Bereichen und Druckanlagen 
(Abbildung 8) sind vor der erstmaligen In-
betriebnahme und vor der Wiederinbe-
triebnahme nach prüfpflichtigen Ände-
rungen (Maßnahmen, durch welche die 
Sicherheit eines Arbeitsmittels beein-
flusst wird, wie zum Beispiel der Einbau 
einer neuen Steuerung in einem Aufzug) 
nach den im Anhang 2 der Verordnung 
genannten Vorgaben zu prüfen. Die Prü-
fungen werden von einer ZÜS, zum Bei-
spiel TÜV, DEKRA, oder einer zur Prüfung 
befähigten Person durchgeführt. Die zur 
Prüfung befähigte Person muss jedoch 
über die zuvor schon genannten Qualifi-
kationen, je nach Prüfungsart, über eine 
ausreichende technische Qualifikation, 
mindestens einjährige Erfahrung sowie 
aktuelle Kenntnisse verfügen.

Dokumentation von Prüfungen

Wiederkehrende Prüfungen müssen ent-
sprechend § 17 der neuen Betriebssicher-
heitsverordnung dokumentiert werden. Die 
Prüfaufzeichnungen müssen mindestens 
Auskunft geben über

• �Bezeichnung des Arbeitsmittels,

• �Datum der Prüfung,

• �Art der Prüfung,

• �Prüfungsgrundlage,

• �Prüfumfang,

• �Ergebnis der Prüfung,

• �Wirksamkeit und Funktion der getroffe-
nen Schutzmaßnahmen,

• �den nächsten Prüfungstermin (Frist) und 
Name des Prüfers (befähigte Person) 
bzw. der zugelassenen Überwachungs-
stelle (ZÜS).

Neben der schrif tlichen Dokumentati-
on können die Prüfaufzeichnungen und  
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Abbildung 8: 
Überwachungs-
bedürftige Druckanlage

Abbildung 7: Arbeitsmittel Freischneider 

Abbildung 6: Arbeitsmittel Bohrmaschine mit Prüfplakette
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-bescheinigungen auch in elektronischer 
Form am Betriebsort aufbewahrt werden.

Explosionsschutz, Zoneneinteilung, 
geänderte Zuständigkeit

Die neue Betriebssicherheitsverord-
nung gilt nun nicht mehr, mit Ausnahme 
der Prüfvorschriften, für den Brand- und 
Explosionsschutz (§§ 5, 6 der BetrSichV 
von 2002). Der Explosionsschutz ist jetzt 
komplett in der Gefahrstoffverordnung 
(GefStoffV) geregelt, da die Explosions-
gefährdung primär von brennbaren Ge-
fahrstoffen ausgeht.

Ziele der neuen Verordnung 
in Kurzform

• �Beseitigung rechtlicher und fachlicher 
Mängel,

• �bessere Umsetzung von EU-Recht,

• �Abbau von Bürokratiekosten,

• �bessere Ausrichtung auf das tatsächliche 
Unfallgeschehen,

• �Beseitigung von Doppelregelungen ins-
besondere beim Explosionsschutz und 
bei der Prüfung von Arbeitsmitteln,

• �bessere Anpassung an Schnittstellen zu 
anderen Rechtsvorschriften,

• �leichtere Anwendbarkeit durch die Ar-
beitgeber und Anlagenführer.

Mitgeltende Vorschriften

Neben der neuen Betriebssicherheitsver-
ordnung müssen das Arbeitsschutzgesetz, 
das Produktsicherheitsgesetz, Unfallver-
hütungsvorschriften sowie die Maschinen-
richtlinie beachtet werden. 

Durch die Änderung der Betriebssicher-
heitsverordnung können sich Änderun-
gen im vorhandenen Regelwerk, wie den 
Technischen Regeln für Betriebssicherheit 
(TRBS) bzw. den Technischen Regeln für 
Gefahrstoffe, ergeben. 

Diese Änderungen werden sukzessiv um-
gesetzt. Unter Umständen können Regeln, 
wie zum Beispiel die Technische Regel für 
Betriebssicherheit TRBS 1203 ‚Befähigte 
Personen‘ entfallen, da diese in der neuen 
Betriebssicherheitsverordnung beschrie-
ben sind.


